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Muster für einen Hinweis

Sehr geehrte Frau Heim,

wir informieren Sie mit diesem Schreiben über Ihre Urlaubsansprüche für 2024.
Sie haben für das Kalenderjahr 2024 einen noch ausstehenden Urlaubsanspruch von 15 Tagen. 
Für Ihre Urlaubsansprüche gelten die folgenden Verfallfristen:

1. Jahresurlaub aus 2024, der bis zum 31.12.2024 nicht genommen wurde, verfällt grundsätzlich ersatzlos. Nur aus dringenden betrieblichen Gründen (zum Beispiel personelle
Engpässe) oder aus bestimmten Gründen, die bei Ihnen vorliegen (zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit), kann der Urlaub ins Jahr 2025 übertragen werden.

2. Dieser aus dem Vorjahr übertragene Urlaub muss bis spätestens 31.3.2025 genommen werden. Nehmen Sie Resturlaub aus dem Vorjahr bis zu diesem Zeitpunkt nicht, verfällt
der Urlaub endgültig ersatzlos. Das heißt, Sie können ihn weder nehmen noch abgelten lassen. Der Übertragungszeitpunkt kann nicht auf später verschoben werden.
[image: ]9
Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login

image1.png
(Q PERSONALWISSEN




image2.png




